
 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
 

§ 24 Rücktritt 

 
(1) Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat 
aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat ohne Zutun des 
Zurücktretenden nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und 
ernsthaft bemüht, die Vollendung zu verhindern. 
 
(2) Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer 
freiwillig die Vollendung verhindert. Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein 
freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn 
sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag 
begangen wird. 

 
 

§ 93 Begriff des Staatsgeheimnisses 

 
(1) Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur 
einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht 
geheim gehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die 
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden. 
 
(2) Tatsachen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder unter 
Geheimhaltung gegenüber den Vertragspartnern der Bundesrepublik Deutschland 
gegen zwischenstaatlich vereinbarte Rüstungsbeschränkungen verstoßen, sind 
keine Staatsgeheimnisse. 
 
 
 

§ 94 Landesverrat 
 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis  
 
1.  einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt oder 
2.  sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht, um die 

Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu 
begünstigen, 
und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft. 



(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Täter 

  
1.  eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur Wahrung von 

Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet, oder 
2. durch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteils für die äußere 

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. 
 
 
 

§ 95 Offenbaren von Staatsgeheimnissen 

 
(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung geheim gehalten wird, an einen Unbefugten gelangen lässt oder 
öffentlich bekannt macht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die 
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § 
94 mit Strafe bedroht ist. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren. 2§ 94 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden. 
 
 
 

§ 96 Landesverräterische Ausspähung, 
Auskundschaften von Staatsgeheimnissen 

 
(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es zu verraten (§ 94), wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
 
(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung geheim gehalten wird, verschafft, um es zu offenbaren (§ 95), wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
 
 

§ 97 Preisgabe von Staatsgeheimnissen 

 
(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung geheim gehalten wird, an einen Unbefugten gelangen lässt oder 



öffentlich bekannt macht und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren 
Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung geheim gehalten wird und das ihm kraft seines Amtes, seiner 
Dienststellung oder eines von einer amtlichen Stelle erteilten Auftrags zugänglich 
war, leichtfertig an einen Unbefugten gelangen lässt und dadurch fahrlässig die 
Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung verfolgt. 
 
 
 
 

§ 98 Landesverräterische Agententätigkeit 
 

(1) Wer  

 
1.  für eine fremde Macht eine Tätigkeit ausübt, die auf die Erlangung oder 

Mitteilung von Staatsgeheimnissen gerichtet ist, oder 
2.  gegenüber einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner sich zu 

einer solchen Tätigkeit bereit erklärt, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 94 oder § 96 Abs. 1 mit Strafe bedroht ist. In besonders schweren Fällen ist 
die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren; § 94 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
1 gilt entsprechend. 
 
(2) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder 
von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig 
sein Verhalten aufgibt und sein Wissen einer Dienststelle offenbart. Ist der Täter in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 von der fremden Macht oder einem ihrer 
Mittelsmänner zu seinem Verhalten gedrängt worden, so wird er nach dieser 
Vorschrift nicht bestraft, wenn er freiwillig sein Verhalten aufgibt und sein Wissen 
unverzüglich einer Dienststelle offenbart. 
 



 
 

§ 99 Geheimdienstliche Agententätigkeit 
 

(1) Wer 

  
1.  für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit 

gegen die Bundesrepublik Deutschland ausübt, die auf die Mitteilung oder 
Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist, 
oder 

2.  gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder einem seiner 
Mittelsmänner sich zu einer solchen Tätigkeit bereit erklärt, 

 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 94 oder § 96 Abs. 1, in § 97a oder in § 97b in Verbindung mit § 94 oder § 
96 Abs. 1 mit Strafe bedroht ist 
 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die von einer amtlichen Stelle oder auf 
deren Veranlassung geheim gehalten werden, mitteilt oder liefert und wenn er  

 
1.  eine verantwortliche Stellung miss braucht, die ihn zur Wahrung solcher 

Geheimnisse besonders verpflichtet, oder 
2.  durch die Tat die Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik 

Deutschland herbeiführt. 
 

(3)  § 98 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
 

§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 
besonderen Geheimhaltungspflicht 

 

(1)  Wer ein Geheimnis, dass ihm als  

 
1.   Amtsträger, 
2.   für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt, 
 
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch 
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige 



öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2)  Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand 
oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er  
 
1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder 

eines Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist, oder 
2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der 

Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 
an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und dadurch 
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 

(4)  Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  
 
1.  von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans  
 

a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während 
seiner Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des 
Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist, 

b)   in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 
 
2.  von der obersten Bundesbehörde  

 
a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während 

seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer 
anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle 
bekannt geworden ist, 

b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen 
Stelle des Bundes verpflichtet worden ist; 

 
3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 

Nr.2. 
 


